
  S T A D T R A T  
  

 
 
 
 

  

Stadthaus 
Märtplatz 29 
Postfach 
8307 Effretikon 

Telefon 052 354 24 11 
stadtrat@ilef.ch 
www.ilef.ch 
facebook.com/stadtilef 

  

 

Kontaktperson 
Peter Wettstein 
Direkt 052 354 24 18 
peter.wettstein@ilef.ch 

 
 
 

 

 

9. Juni 2022 
 

MEDIENMITTEILUNG 
STADTRATSSITZUNG VOM 2. JUNI 2022 

MITTAGSBUS INS GEWERBEGEBIET «LANGHAG» WIRD EINGESTELLT 

Im März 2020 wurde zur Verbesserung der Erschliessung des Gewerbegebietes Langhag in Effretikon mit 
dem öffentlichen Verkehr ein Versuchsbetrieb mit sechs zusätzlichen Buskursen in der Mittagszeit vom und 
zum Bahnhof Effretikon aufgenommen. Damit hat der Stadtrat ein verschiedentlich geäussertes Anliegen von 
im Langhag angesiedelten Unternehmungen erfüllt. Das neue Angebot des öffentlichen Verkehrs wurde bei 
den Firmen beworben.  

Die Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) als Betreiberin der Buslinien hat die Fahrgastzahlen in den letzten zwei Jah-
ren durchgehend erhoben. Durchschnittlich sind diese geringer als 1 Gast pro Kurs. Aufgrund von Erfahrungen 
ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Nachfrage in Zukunft deutlich erhöhen wird. Aus ökonomischen und 
ökologischen Gründen wird der Versuchsbetrieb für einen Mittagsbus ins Gewerbegebiet Langhag per 18. Juli 
2022 eingestellt.  

ZUM BESCHLUSS DES STADTRATES 
SRB-Nr. 2022-117 

INSTANDSETZUNG DER ALPENSTRASSE UND DER ANWANDELSTRASSE 

Die Alpenstrasse in Illnau und die Anwandelstrasse in Effretikon sind seit rund 50 Jahren in Betrieb und sanie-
rungsbedürftig. Sie werden nach dem Konzept der «Schwammstadt» erneuert. Der Stadtrat hat die Sanie-
rungsprojekte festgesetzt. 

Für die Instandsetzung der Anwandelstrasse bewilligt der Stadtrat gebundene Ausgaben von 460'000 Franken. 
Die Arbeitsvergabe erfolgte aufgrund der durchgeführten Submission an die Keller-Frei AG, Wallisellen. Die 
Bauarbeiten sind von Juli bis September 2022 geplant. 

Für die Instandsetzung der Alpenstrasse bewilligt der Stadtrat gebundene Ausgaben von 683'000 Franken. Da-
rin enthalten ist auch der Bau einer Unterflursammelstelle am Ende der Gstückstrasse. Die Bauarbeiten sind 
für Sommer/Herbst 2022 vorgesehen.  

Die Umsetzung beider Strassenerneuerungen ist abhängig von der Rechtskraft der Projektfestsetzung.  
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https://www.ilef.ch/_doc/3766345
https://www.ilef.ch/_doc/3766339
https://www.ilef.ch/_doc/3766342
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ERWEITERUNG DES STELLENPLANS DER ABTEILUNG TIEFBAU 

Die Abteilung Tiefbau leistet mit ihren verschiedenen Bereichen einen wichtigen Beitrag für eine funktionie-
rende Infrastruktur in der Stadt. Ihr Aufgabengebiet hat sich in den letzten Jahren stetig erweitert. Die Arbeits-
belastung der Mitarbeitenden ist sehr hoch. Aktuell und in naher Zukunft stehen grosse städtische Tiefbaupro-
jekte an, welche mit den jetzigen personellen Ressourcen nicht in der erforderlichen Qualität und den vorgege-
benen Zeiträumen zu bewältigen sind. Diese Projekte wie Quartier- und Gestaltungspläne, öffentliche Plätze 
im Zentrum von Bisikon, Illnau und Effretikon, umfassende Strassenraumneugestaltungen, neuer Bushof oder 
Infrastrukturerneuerung für die Abwasserreinigung führen auch zu einem höheren betrieblichen Unterhaltsbe-
darf. Zudem besteht ein Personalengpass um die vom Stadtrat beschlossenen Konzepte im Bereich Natur- und 
Umweltschutz umzusetzen. 

Basierend auf dieser Ausgangslage genehmigt der Stadtrat die Ausweitung des Stellenplans der Abteilung 
Tiefbau um insgesamt 260 Stellenprozente. Diese sind aufgeteilt in je eine Vollzeitstelle für die Projektleitung 
Tiefbau sowie eine Fachperson Strassenunterhalt. Die Aufgabe als Leiter/in Naturschutz ist mit 60 Stellenpro-
zent dotiert. Insgesamt wird mit jährlichen Mehrkosten von 280'000 Franken gerechnet. Diese deutliche Stel-
lenplanerweiterung ist unumgänglich um die anstehenden anspruchsvollen Aufgaben zu erfüllen und der Be-
völkerung eine auch langfristig gut funktionierende und attraktive Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. 
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https://www.ilef.ch/_doc/3766336

